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I. Vorlage 

 

Gemeinderat am 23.02.2016  öffentlich  Entscheidung  

  

 

II. Tagesordnungspunkt 

 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Bergenweiler 

- Vergabe der Bauleistungen  

 

 

III. Anlagen 

 

Übersichtslageplan Straßenbau 

Regenwasser- Entlastung-Behandlung 

Bachlauf Karstquelle 

Brenzwasserlauf 

Parken Dorfgemeinschaftshaus 

Bushaltestelle und Wenden 

Versorgungsleitungen - Kirchberg & Burgberger Weg   

 

 

IV. Beschlussvorschlag 

 

Siehe Darstellung des Sachverhalts 
 

 

V. Finanzielle Auswirkungen 

 

 keine  Einnahmen: 402.528,71 €  

  Ausgaben: ca. 1.586.000,00 €  

 

 Planmäßig 1.586.000,00 € HH-Stelle 6150.9570 

 

  
 



Darstellung des Sachverhaltes 
 

Vergabe der Bauleistungen 
Auf Grund der engen zeitlichen Abfolge und des bestehenden Zeitdrucks fand die 

Submission zur Sanierung der Dorfstraße in Bergenweiler erst am 16.02.2016 statt.  
 

Bei der öffentlichen Ausschreibung wurden von 9 Firmen Ausschreibungsunterlagen 

angefordert. Zum Eröffnungstermin am 16.02.2016 lagen 5 Angebote vor. 
 

Aufgrund der ungeprüften Angebotssummen ist davon auszugehen, dass sich die 

Kosten der Bauleistungen weit unterhalb der Kostenberechnung bewegen. 
 

Die geprüften Ausschreibungsergebnisse werden dem Gemeinderat in seiner Sit-

zung durch das G+H Ingenieurteam aus Niederstotzingen vorgestellt. 
 

Regenwasserkanal 
Auf Grundlage einer wasserrechtlichen Entscheidung zur Einleitung der Regenwäs-

ser in die Brenz vom 28.10.1992 wäre die Gemeinde Sontheim an der Brenz bereits 

1993 dazu verpflichtet gewesen, zwei Regenklärbecken zu errichten, deren wasser-

rechtlichen Genehmigungen wiederum zum Jahresende 2013 abgelaufen wären. 

Da sich während dieses Zeitraumes die Gesetze und damit auch die Berechnungs-

grundlagen im Wasserrecht zugunsten der Gemeinde Sontheim an der Brenz geän-

dert haben, konnte die Gemeindeverwaltung in enger Zusammenarbeit mit dem G+H 

Ingenieurteam aus Niederstotzingen und der unteren Wasserschutzbehörde des 

Landratsamtes Heidenheim eine für beide Parteien vorteilhafte Lösung erarbeiten. 
 

Anstatt dem Neubau eines sehr kostspieligen Regenklärbeckens, konnte man sich 

darauf verständigen, die Regenwasserleitung auf Höhe der Löschwasserentnahme-

stelle in die Brenz als Abschlag, der gleichzeitig als Entlastung für den weiterführen-

den Regenwasserkanal fungiert, einzuleiten und ein kleines Bauwerk zur Behand-

lung des Niederschlagwassers vorzuschalten. Das in der Anlage dargestellte Bau-

werk dient dazu, Grobstoffe aus dem Niederschlagswasser herauszufiltern.  
 

Da die Gemeinde Sontheim an der Brenz durch diese Lösungsvariante eine sehr 

große Summe für die Niederschlagswasserbehandlung sparen kann, schlägt die 

Verwaltung vor, den Abschlag und das dazugehörige Bauwerk zur Behandlung des 

Niederschlagswassers umzusetzen. 
 

Die genauen Kosten werden anhand des Ausschreibungsergebnisses ermittelt und 

als Entscheidungsgrundlage zur Sitzung mitgeteilt. 

 

Bachlauf Karstquelle am ehemaligen Rathaus 

Mit der vorliegenden Karstquelle in Bergenweiler bietet sich die Möglichkeit, das 

Wasser am Dorfbrunnen zu fassen und in den Lernort weiterzuleiten.  

Vom Dorfbrunnen bis zu den bestehenden Parkplätzen ist ein erlebbarer Bachlauf 

aus Natursteingerinne vorgesehen.  

Anschließend erfolgt die Weiterleitung über eine Kastenrinne bzw. als Verdohlung 

unter der Dorfstraße hindurch. 
 

Im Lernort wird vorgeschlagen, das Quellwasser über ein mäandrierendes, flaches 

Natursteingerinne mit entsprechenden Gestaltungselementen dem angelegten Sei-

tenbecken der Brenz zuzuführen. Neben der weiteren Erlebbarkeit des Karstquell-



wassers findet gleichzeitig ein zusätzlicher Frischwasserdurchsatz für das angelegte 

Seitenbecken statt.  
 

Die Fassung oder Weiterleitung des Quellwassers am Brunnen soll durch einen klei-

nen Rohraufsatz geregelt werden. Für den Winterbetrieb kann auf einfache Weise 

auf den derzeitigen Zustand mit direkter Ableitung in den Kanal umgestellt werden.  
 

Aus den Erfahrungen mit dem bestehenden Dorfbrunnen ist aufgrund von Veralgung 

bzw. Verockerung ein entsprechender Pflege- und Unterhaltungsaufwand für das 

Gerinne zu berücksichtigen. Die Reinigung des Bachlaufs / Gerinnes ist durch ma-

nuelle Reinigung erforderlich.  
 

Die genauen Kosten werden anhand des Ausschreibungsergebnisses ermittelt und 

als Entscheidungsgrundlage zur Sitzung mitgeteilt. 

 
Brenzwasserlauf am Fahrbahnrand:  

Seitens des G+H Ingenieurteams wurde vorgeschlagen, vom Bereich des Gemein-

dehauses aus auf eine Länge von ca. 100 m in einer seitlichen Rinne entlang dem 

Fahrbahnrand Brenzwasser erlebbar fließen zu lassen. Das flach ausgebildete und 

überfahrbare Gerinne soll durch eine mit Solarstrom betriebene Pumpe und über ei-

ne Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus betrieben und jederzeit flexi-

bel gesteuert bzw. ein- und abgeschaltet werden.  
 

Aus gestalterischer Sicht wird die Entwässerungsrinne wie folgt dargelegt 

 
a) Generelle Aufwertung, Bereicherung für Bergenweiler 
b) Bezug zum Thema Wasser in Bergenweiler 
c) Wasser als erfrischendes, belebendes Element 
d) Passende Örtlichkeit: „touristische Radwegmeile“, Festivitäten, zentraler Fuß-

gängerbereich zu Dorfgemeinschaftshaus / Festplatz / Bahnhof / Kirche  
e) Verweis auf positive Beispiele wie Lauingen / Aalen / Freiburg / Rohrschach / 

auch Karstquelle + Bachlauf + Brunnen in Bergenweiler als tolle Sache im Be-
stand… 

f) Überfahrbare flache Ausbildung der Rinne 

 

Durch den seitens des LRA geforderten Abschlag des RW-Kanals in die Brenz mit 

entsprechender Reinigungsfunktion ist gegenüber dem Vorschlag aus der Entwurfs-

planung mit Einleitung in den Lernort jedoch vorgesehen, das Wasser bereits über 

genannten Abschlag in Höhe des Entwässerungstiefpunkts an der Löschwasserent-

nahmestelle wieder in die Brenz abzuleiten. 
 

Auch für die genannte Entwässerungsrinne entlang dem Fahrbahnrand ist, insbe-

sondere aufgrund des organischen Brenzwassers, mit Veralgung sowie einherge-

hendem Pflege- und Unterhaltungsaufwand zu rechnen. Bei Bedarf kann die Rinne 

beispielsweise flexibel trockengelegt bzw. jederzeit maschinell (Kehrmaschine) ge-

reinigt werden. 
 

Die genauen Kosten werden anhand des Ausschreibungsergebnisses ermittelt und 

als Entscheidungsgrundlage zur Sitzung mitgeteilt. 



Parkplätze Dorfgemeinschaftshaus 

Auf Anregung der Dorfgemeinschaft Bergenweiler und als Ergebnis aus der Bürger-

versammlung wurden am Dorfgemeinschaftshaus zusätzliche Senkrechtstellplätze 

vorgeschlagen.  

 

Die Parkplätze sollen mit Rasenpflaster befestigt werden. 

 

Einhergehend kann über die Parkplätze eine verbesserte Zufahrt in den Festplatzbe-

reich vor dem Dorfgemeinschaftshaus erfolgen. 

 

Gegenüber der bestehenden Situation ergeben sich folgende Eingriffe und Aspekte: 
 

 Erforderliche Anpassungen am Spielplatz (Verlegung Klettergerüst und Balancierbal-
ken) 

 Versetzen der Fahnenmasten vor dem Dorfgemeinschaftshaus.  
 Geregelteres Parken im Seitenbereich 
 4 zusätzliche Parkplätze: 7 Senkrechtparkplätze gegenüber 3 Längsparkplätzen 
 Verbesserung der Sichtsituation von der Bahnhofszuwegung in die Dorfstraße durch 

Vermeidung von Längsparkern am Fahrbahnrand. 
 

Die genauen Kosten werden anhand des Ausschreibungsergebnisses ermittelt und 

als Entscheidungsgrundlage zur Sitzung mitgeteilt. 

 

Bushaltestelle 

Im Zuge der Erstellung der Ausführungsplanungen wurde seitens der Verkehrsbe-

hörde festgestellt, dass die vorhandene Situation im Zusammenhang mit der beste-

henden Bushaltestelle am ehemaligen Rathaus nicht den geltenden Gesetzes- und 

Regelwerken entspricht und für den Fortbestand der Buslinie dringend geändert wer-

den muss. Auslöser für diesen Umstand ist die Tatsache, dass der Gelenkbus der 

die Bushaltestelle mehrmals täglich anfährt und ausschließlich der Schülerbeförde-

rung dient, durch Zurücksetzen in der Dorfstraße wieder in die Brückenstraße ein-

biegt. Ein weiterer Kritikpunkt der bestehenden Bushaltestelle ist die Tatsache, dass 

eine barrierefreie Umsetzung mit sogenannten Kasseler-Borden durch den Ein-

fahrtsbereich der Feuerwehr und die vorhandenen Parkplätze nicht realisierbar ist.  
 

Nachdem zahlreiche Varianten skizziert, mehrere Vororttermine mit Fahrversuchen 

und viele Gespräche mit den Genehmigungsbehörden durchgeführt wurden, kam für 

die Verkehrsbehörde zunächst lediglich die Variante der Umfahrung des alten Rat-

hauses in Betracht. Nachdem die Gemeindeverwaltung dieser Variante aus vielen 

auf der Hand liegenden Gründen nicht zustimmen konnte, wurde seitens des G+H 

Ingenieurteams die Variante mit einer Bushaltestelle am Schlosshof und einer Wen-

demöglichkeit in der Weiherstraße vorgeschlagen. Für eine Bushaltestelle am 

Schlosshof liegt eine gemeindeeigene Grundstücksfläche vor. Nach Rücksprache mit 

der Verkehrsbehörde und den Verkehrsbetrieben die diese Busstrecke bedienen, 

konnte erreicht werden, dass diese Variante von allen beteiligten Genehmigungsbe-

hörden mitgetragen wird.  

 

 

 

 

 



Über die erforderliche Fahrplanänderung des Schulbusses (Vorverlegung um ca. 5 

Minuten für die Abfahrt in Stetten), die Klärung der Mehrkostentragung für die Ver-

längerung des Fahrweges, ein anzudenkendes Halteverbot zumindest im Einmün-

dungsbereich der Weiherstraße in den Schlosshof, sowie die genaue Ausbildung der 

Bushaltestelle am Schlosshof ist im weiteren Verlauf noch zu befinden. 

 

Das Ansinnen der Verwaltung nach einer kostengünstigen Lösung, sowie die Bitte 

des Gemeinderates und der Bergenweiler Bürger zu prüfen, ob ein Rückwärtsfahren 

des Busses durch einen Einweiser oder durch technische Zusatzmaßnahmen wie 

etwa einer Rückfahrkamera gelöst werden kann, wurde von der Verkehrsbehörde 

wie folgt beantwortet: 

 

 

  

  
 

Um die Planungen nun zu vertiefen, einen Kostenrahmen abzustecken und eine Ge-

nehmigung der Verkehrsbehörde zu erwirken schlägt die Gemeindeverwaltung vor, 

die nötigen Planungsleistungen dem G+H Ingenieurteam aus Niederstotzingen anzu-

vertrauen. 



Versorgungsleitungen Kirchberg und Burgberger Weg 

Nachdem der örtliche Energieversorger nun Planungen für die Umstellung der 

Stromanbindungen von Dachständerversorgung auf Erdkabelversorgung erstellen 

konnte, wurde festgestellt, dass die restlichen Gebäude am Kirchberg und im 

Burgberger Weg aus technischen Gründen ebenfalls mit umgestellt werden sollen. 

Da es sich anbietet, in diesem Zuge die Breitbandvorverlegung sowie die 

Straßenbeleuchtung zu erneuern, schlägt die Gemeindeverwaltung vor, diese beiden 

Maßnahmen im Zuge der Leitungsbauarbeiten der EnBW ODR AG mit 

durchzuführen. 

 

  

 

Beschlussvorschlag 

1. Der Herstellung eines Abschlags des Regenwasserkanales mit dem dazuge-

hörigen Bauwerk zur Behandlung des Niederschlagswassers wird zugestimmt. 

2. Der Herstellung neuer Parkflächen am Dorfgemeinschaftshaus wird zuge-

stimmt. 

3. Das G+H Ingenieurteam aus Niederstotzingen wird beauftragt, die vorgestell-

ten Planungen für die Verlegung der Bushaltestelle in den Schlosshof mit ei-

ner Wendeschleife in der Weiherstraße zu vertiefen und dass Ergebnis dem 

Gemeinderat vorzustellen. 

4. Der Herstellung der Breitbandvorverlegung und der Straßenbeleuchtung am 

Kirchberg und dem Bergenweiler Weg im Zuge der Leitungsbauarbeiten der 

EnBW ODR AG wird zugestimmt. 

5. Die Bauleistungen für die Sanierung der Dorfstraße in Bergenweiler im Rah-

men der Förderkulisse Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum werden wie 

im Sachvortrag vorgestellt vergeben. 
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